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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften

Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 

dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 3a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a0 - neu -  

(§ 3a Absatz 3a - neu -,  

 § 52 Absatz 4a Satz 4 - neu - EStG)

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer 3a einzufügen: 

„3a. In § 3a wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a.) Bei Zusammenveranlagung sind auch die laufenden 

Beträge und Verlustvorträge des anderen Ehegatten 

einzubeziehen.“.“

b) In Nummer 24 ist dem Buchstaben a folgender Buchstabe a0

voranzustellen:

„a0 Dem Absatz 4a wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt auch für § 3a Absatz 3a in der Fassung des Artikels … des 

Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 

Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes].“
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b) In Artikel 19 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 

„1a. Dem § 1d wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 der Abgabenordnung in 

der am … [einsetzen: Datum des Tags nach der Verkündung des 

vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist in allen 

noch offenen Fällen anzuwenden.““

Begründung: 

Das gemeinnützige Engagement von Freifunk-Initiativen für eine digitale 
Gesellschaft soll durch die Aufnahme eines neuen Katalogzwecks in die 
Abgabenordnung unterstützt werden. Die neue Ziffer ermöglicht es, auch 
solche Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anzuerkennen, die auch bzw. 
ausschließlich Freifunk-Netze aufbauen und unterhalten. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Einrichtung und Unterhaltung von 
„Freifunk-Netzen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufgenommen. 
Grundvoraussetzung für die Steuerbegünstigung dieser wesentlichen Aktivität 
im Bereich Freifunk ist eine eindeutige, trennscharfe Definition des 
Förderzwecks. Diese erfolgt in Satz 1 der neuen Nummer 26. 

Satz 2 der Regelung dient zur Abgrenzung des gemeinnützigen Freifunks von 
kommerziellen Angeboten im Bereich der Kommunikationsnetzwerke. 

Der Bundesrat hat bereits im Jahr 2017 einen entsprechenden Gesetzesantrag 
ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BR-Drucksasche 107/17(B)), 
welches aufgrund der Diskontinuität nicht abgeschlossen wurde. Eine 
Wiederaufsetzung erfolgte Ende 2018 (BR-Drucksache 573/18(B)). Die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu dem Gesetzentwurf im 
Januar 2019 die Initiative des Bundesrates begrüßt, jedoch angekündigt, die 
Förderung des Freifunks erst im Zusammenhang mit weiteren 
Veränderungspotentialen für den Bereich der Gemeinnützigkeit, die die 
Bundesregierung identifiziert hat, insgesamt in einem Gesetzentwurf zu 
bündeln (BT-Drucksache 19/6925). Derzeit ist nicht absehbar, wann die 
Bundesregierung ihrer Ankündigung nachkommt. Aufgrund der für 
erforderlich gehaltenen Gesetzesänderung ist ein erneuter Aufgriff geboten. 

Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.
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70. Zu Artikel 18 Nummer 2c - neu - (§ 57 Absatz 3 - neu -, Absatz 4 - neu - AO) 

Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 2 - neu - EGAO) 

a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2b folgende Nummer 2c 

einzufügen: 

„2c. Dem § 57 werden nach Absatz 2 folgende Absätze angefügt: 

„(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 

auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 

satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit 

mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die 

Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten 

Zweck verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen der Eigenschaft als 

Zweckbetrieb bei der jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der 

nach Satz 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammen-

zufassen sind.

(4) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 

auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 

ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften 

hält und verwaltet.““

b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 2 

anzufügen: 

„§ 57 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum 

des Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]

geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“

Begründung: 

Zu § 57 Absatz 3: 

Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt die satzungsgemäße 
Verwirklichung eines steuerbegünstigten Zwecks durch planmäßiges 
Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen 
die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllt, einen Fall 
der unmittelbaren Zweckverwirklichung dar. Körperschaften wird es hierdurch 
ermöglicht, steuerbegünstigt arbeitsteilig zusammenzuwirken, um gemeinsam 
einen steuerbegünstigten Zweck zu realisieren. Verfolgen mehrere
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Körperschaften, die außer dem Unmittelbarkeitsgrundsatz alle 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllen, 
satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen gemeinnützigen 
Zweck, ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle beteiligten 
Körperschaften erfüllt. 

Nach dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbarkeitsgrundsatz 
muss eine Körperschaft ihre satzungsgemäßen Zwecke grundsätzlich selbst 
verwirklichen. Gliedert zum Beispiel eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 
ein Krankenhaus i.S. des § 67 der Abgabenordnung betreibt, einen zum 
Zweckbetrieb gehörenden Wäschereibetrieb auf eine Tochtergesellschaft 
(Wäscherei-GmbH) aus, führt der Unmittelbarkeitsgrundsatz nach derzeitigem 
Recht dazu, dass die Wäscherei-GmbH nicht steuerbegünstigt ist. Denn bei der 
ausgegliederten Tätigkeit handelt es sich bei isolierter Betrachtung nicht um 
eine ideelle oder zweckbetriebliche Tätigkeit. Sie fördert daher nur mittelbar 
den steuerbegünstigten Zweck der ausgliedernden Körperschaft. Dieses 
Ergebnis ist nicht sachgerecht, da bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
die Sachverhalte vor und nach der Ausgliederung im Wesentlichen identisch 
sind. Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung (Wäscherei) wird 
lediglich auf verschiedene Rechtsträger aufgeteilt. 

Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen Zwecks im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgen, werden innerhalb eines 
Zweckbetriebs erbracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. 
der Abgabenordnung erfüllt sind. Für die Prüfung der Voraussetzungen des 
Zweckbetriebs im Sinne der §§ 65 ff. der Abgabenordnung sind die aufgrund 
des planmäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten 
Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Ist aufgrund des 
planmäßigen Zusammenwirkens ein Tatbestand der §§ 65 ff. der 
Abgabenordnung erfüllt, ist diese zweckbetriebliche Beurteilung für alle 
beteiligten Körperschaften maßgeblich. Für die Erbringung von Leistungen 
außerhalb des gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen 
Grundsätze. 

Die vorgeschlagenen Regelungen in § 57 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung 
bewirken im Beispiel, dass die Wäschereileistungen der Wäscherei-GmbH 
gegenüber der Krankenhausgesellschaft im Rahmen des planmäßigen 
Zusammenwirkens als Zweckbetriebsleistungen nach § 67 der Abgaben-
ordnung gelten. Sowohl die Krankenhausgesellschaft als auch die Wäscherei-
GmbH erbringen ihre Leistungen somit jeweils im Rahmen eines 
Zweckbetriebs nach § 67 der Abgabenordnung. Erbringt die ausgegliederte 
Wäscherei-GmbH hingegen Wäschereidienstleistungen an Dritte, begründet sie 
damit einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S. des § 64 
der Abgabenordnung. 

Zu § 57 Absatz 4: 

Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt das Halten und Verwalten von 
Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften einen Fall der 
unmittelbaren Zweckverwirklichung dar.
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Hält eine Körperschaft ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaften (z. B. nach Ausgliederung aller operativen Tätigkeiten 
auf Beteiligungsgesellschaften), ist diese Tätigkeit nach geltendem Recht nicht 
steuerbegünstigt, wenn die Körperschaft ausschließlich typische Aufgaben 
einer Holdinggesellschaft wahrnimmt. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. 
Durch die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften ändert sich bei 
wertender Betrachtung das wirtschaftliche Gesamtbild nicht. 

Soweit die Holdinggesellschaft entgeltliche Leistungen gegenüber den 
Kapitalgesellschaften ausführt, an denen sie beteiligt ist, beurteilen sich diese 
nach den allgemeinen Regelungen. 

Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -:

Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.

71. Zu Artikel 18 Nummer 2d - neu - (§ 58 Nummern 1 und 2 AO) 

Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 3 - neu - EGAO)

a) In Artikel 18 ist der neuen Nummer 2c folgende Nummer 2d anzufügen: 

„2d. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder 

einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel 

für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 

zuwendet. Die Zuwendung von Mitteln an eine 

beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtige 

Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass 

diese selbst steuerbegünstigt ist. Beabsichtigt die 

Körperschaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, 

Mittel anderen Körperschaften oder juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts zuzuwenden, ist die 

Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in 

der Satzung zu benennen. Hat sich die zuwendende 

Körperschaft die Steuerbegünstigung nach § 5 Absatz 1 

Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes der 

empfangenden Körperschaft zum Zeitpunkt der 

Zuwendung durch eine Ausfertigung
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1. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des 

Freistellungsbescheids, deren Datum nicht länger als fünf 

Jahre zurückliegt, oder 

2. des Bescheids über die Feststellung der Einhaltung der 

satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Absatz 1, 

dessen Datum nicht länger als drei Kalenderjahre 

zurückliegt, wenn bisher kein Freistellungsbescheid oder 

keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt 

wurde, 

nachweisen lassen, darf sie auf die Richtigkeit dieser 

Unterlagen vertrauen, es sei denn, dass der zuwendenden 

Körperschaft die Unrichtigkeit der Angaben bekannt oder in 

Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Der 

Vertrauensschutz entfällt, wenn die hingebende Körperschaft 

eine schädliche Verwendung durch die empfangende 

Körperschaft veranlasst. Die Sätze 4 und 5 gelten in den Fällen 

des § 55 Nummer 4 entsprechend.“

b) Nummer 2 wird aufgehoben.. 

b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 

anzufügen: 

„§ 58 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tags nach 

der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 

ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.““
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Begründung: 

Zu § 58 Nummer 1 Sätze 1 bis 3 und Nummer 2 (Einheitlicher 
Mittelweitergabetatbestand): 

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung werden die bisherigen unterschiedlichen 
Regelungen in § 58 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung zur 
Mittelweitergabe von steuerbegünstigen Körperschaften an andere 
gemeinnützige Körperschaften bzw. an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und andere Körperschaften zu steuerbegünstigten Zwecken 
vereinheitlicht. Der neue Tatbestand führt damit zu mehr Rechtssicherheit und 
erleichtert den Verwaltungsvollzug. Denn die bisher bestehenden Unterschiede 
in den Tatbeständen des § 58 Nummer 1 AO (Mittelweitergabe durch 
Förderkörperschaften) und § 58 Nummer 2 AO (Mittelweitergabe durch Nicht-
Förderkörperschaften) bei der Beschreibung des Vorgangs der 
Mittelweitergabe oder des divergierenden Empfängerkreises werden beseitigt. 

Die Neuformulierung beinhaltet sowohl die klassische 
Mittelbeschaffungstätigkeit (bisher § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung) als 
auch die Weitergabe sonstiger Mittel an andere Körperschaften (bisher § 58 
Nummer 2 der Abgabenordnung). 

Als Mittelempfänger nach Satz 1 und 2 kommen in Betracht 

• inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 

•die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes aufgeführten 
Körperschaften (beschränkt steuerpflichtige Körperschaften), 

• juristische Personen des öffentlichen Rechts und 

• ausländische Körperschaften, bei denen die spätere Verwendung der Mittel 
für steuerbegünstigte Zwecke ausreichend nachgewiesen wird. 

Satz 3 stellt klar, dass es sich bei der Tätigkeit nach dem vorgeschlagenen § 58 
Nummer 1 der Abgabenordnung nicht um einen eigenständigen Zweck, 
sondern um eine Art der Zweckverwirklichung handelt.  

Dem Gebot der Satzungsklarheit entsprechend muss die Mittelweitergabe als 
Tätigkeit satzungsgemäß verankert werden, wenn es sich um das einzige Mittel 
zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt. Im Gegensatz zur 
bisherigen Verwaltungsauffassung zu § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung 
verlangt die Regelung nicht, dass die weitergegebenen Mittel von der 
Empfängerkörperschaft nur für die eigenen Satzungszwecke der 
Geberkörperschaft verwendet werden dürfen. 

Die vorgeschlagene Regelung verzichtet auf die für die Fälle des bisherigen 
§ 58 Nummer 2 der Abgabenordnung geltende Beschränkung des Umfangs der 
weitergabefähigen Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen der 
zuwendenden Körperschaft und führt insoweit zu weiterem Bürokratieabbau. 
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Zu § 58 Nummer 1 Sätze 4 bis 6 (Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben): 

Die vorgeschlagene Regelung greift für die Fälle von Mittelweitergaben nach 
§ 58 Nummer 1 und 2 sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung 
durch steuerbegünstigte Körperschaften an andere ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften die Grundsätze der Vertrauensschutzregelung nach § 10b 
Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes auf, die im Grundsatz den guten 
Glauben des Spenders an die Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung schützt. 

Gemeinnützige Körperschaften können im Rahmen von § 58 Nummer 1 und 2 
sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung Mittel insbesondere an 
andere, ebenfalls gemeinnützige Körperschaften sowie juristische Personen des 
öffentlichen Rechts zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke weitergeben. 
Die Folgen einer Mittelweitergabe an eine steuerbegünstige Körperschaft, der 
im Nachhinein die Gemeinnützigkeit nicht zuerkannt bzw. aberkannt wird, 
bzw. einer fehlerhaften – möglicherweise von der gebenden Körperschaft nicht 
zu beeinflussenden - Verwendung von Mitteln durch eine steuerbegünstigte 
Empfängerkörperschaft sind bisher nicht geregelt.  

Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher, dass es in diesen Fällen dann nicht 
nachträglich zu einer schädlichen Mittelverwendung bei der gebenden 
Körperschaft kommt, wenn sie das Zumutbare getan hat, um sich zu 
vergewissern, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Mittelweitergabe 
vorlagen bzw. vorliegen. 

Satz 6 regelt die entsprechende Anwendung der Vertrauensschutzregelung für 
den Fall der Mittelweitergabe bei Auflösung oder Aufhebung bzw. bei Wegfall 
des bisherigen Zwecks einer steuerbegünstigten Körperschaft (§ 55 Nummer 4 
der Abgabenordnung). 

Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -: 

Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 58 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.

72. Zu Artikel 18 Nummer 2e - neu - (§ 64 Absatz 3 AO) 

Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 4- neu - EGAO) 

a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2 folgende Nummer 2e 

einzufügen: 

„2e. In § 64 Absatz 3 wird die Angabe „35 000 Euro“ durch die Angabe 

„45 000 Euro“ ersetzt.“ 

b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1d dem Absatz 4 folgender Satz 4 

anzufügen: 

„In § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 

Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 

Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“
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Begründung: 

Die Freigrenze des § 64 Absatz 3 Abgabenordnung beträgt seit dem 
1. Januar 2007 unverändert 35.000 Euro. Zweck der Regelung ist es, einerseits 
die steuerbegünstigten Körperschaften von bürokratischen und administrativen 
Pflichten und damit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zu entlasten, andererseits 
die Wettbewerbsneutralität nicht übermäßig anzutasten. Zur Ermittlung der 
Besteuerungsgrenze muss jede Körperschaft zwar weiterhin ihre Einnahmen 
aufzeichnen. Wird die Besteuerungsgrenze nicht erreicht, muss jedoch der 
Überschuss der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mehr ermittelt werden. 
Insbesondere ist es weder erforderlich, die Einnahmen und Ausgaben den 
steuerfreien und steuerpflichtigen Sektoren zuzuordnen, noch sind Erklärungen 
zur Körperschaft- und Gewerbesteuer abzugeben. 

Eine Erhöhung der Freigrenze auf 45.000 Euro entlastet insbesondere kleinere 
Vereine und die für solche Vereine tätigen Ehrenamtlichen von 
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Die Anhebung nach nunmehr mehr als 
zwölf Jahren ist notwendig, damit die Vorschrift ihrem 
Vereinfachungscharakter insbesondere im Hinblick auf geänderte 
wirtschaftliche Verhältnisse in den Vereinen weiterhin gerecht werden kann. 
So haben sich u. a. aufgrund der Einführung des Mindestlohns gerade für 
kleinere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe die Kostenstruktur und damit 
möglicherweise auch die Preise bzw. Einnahmen erhöht, soweit sie „am 
Markt“ durchsetzbar waren. Die Erhöhung der Freigrenze trägt solchen 
Entwicklungen Rechnung. 

Gleichzeitig erfolgt die bislang unterbliebene Gleichsetzung mit der Freigrenze 
nach § 67a Absatz 1 Abgabenordnung, wonach sportliche Veranstaltungen 
eines Sportvereins mit Einnahmen bis zu 45.000 Euro als 
(körperschaftsteuerbefreiter) Zweckbetrieb behandelt werden. 

Zu Artikel Nummer 19a - neu -:

Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 64 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.

73. Zu Artikel 18 (zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht) 

Der Bundesrat erinnert daran, dass derzeit weitere Reformideen der Länder aus 

dem Bereich des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts geprüft werden. Er bittet 

daher die Bundesregierung, alle konsensualen Maßnahmen im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 




